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Satzung der Stadt Norderstedt über den Bebauungsplan Nr. 278 "Müllerstraße Süd" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit legen wir Einspruch zu dem in obiger Satzung enthaltenen Bebauungsplan ein. 

Unser Einspruch begründet sich auf die zu erwartende Lärmbelästigung, hervorgerufen 
durch das zwangsläufig entstehende neue Verkehrsaufkommen aufgrund des geplanten 
Neubaugebietes. 

Wir schlagen eine andere Lösung vor. Für das Baugebiet sollte eine ähnliche Lösung der 
Verkehrsfiihmng vorgesehen werden, wie in dem Baugebiet Nr. 236, nördlich der Grund- 
schule. Wir erinnern, eine Stichstraße mit einem Kreisel als Endpunkt. Der Ausgang der 
Stichstraße sollte sich auf der südlichen Seite des Baugebietes befinden. Der Verkehr sollte 
auf die Segeberger Chaussee g e r n  werden. 

Der Endpunkt der Stichstraße sollte sich gegenüber der Einmündung in die Travestraße 
befinden. 

Gleichzeitig sollte der Durchgangsverkehr in der Müllerstraße durch Setzten von Pollern 
südlich der Einmündung der Travestraße eingeschränkt werden. 

Für weitere Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung. 

P.S. Diese e-Mai1 habe ich mit gleicher Post als hardcopy an Sie abgesandt. 


